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1) Im Sinne dieser Durchfiihrungsbe- Frauen 15 kg), jedoch keine Schilerhantel, zu
stimmungen unter »Athle- verstehen.

ten/Starter/Jugendliche”
auch Manner,

sowohl Frauen als

unter ,Wettkampfhantel* die 2) Bei Frauen betragt das Mindestgewicht

olympische Wettkampfstange (Manner 20 kg, 21 kg, bei Mannern 26 kg.



3) Der veranstaltende Verein ist NICHT
verpflichtet, beim Start von Frauen eine Frau-
enhantel bereitzustellen. Wenn jedoch der
Verein mit Frauen in der Mannschaft eine
Frauenhantel zur Verfligung stellt, muss diese
auch verwendet werden.

4) Die Mannschaftsmeisterschaft (MM)
von Osterreich und den Bundeslandern wird
aufgrund eines Verbandsbeschlusses durch
Berechnung nach Mannschaftsstarke einge-
teilt.

5) Fur die Berechnung der Mannschaften
wird die beste Sinclairpunkteleistung der ge-
nannten Athleten des jeweiligen Vorjahres
gewertet. Hat ein genannter Athlet keinen Start
im abgelaufenen Jahr, dann wird die Leistung
des vorangegangenen Jahres (abzlglich 20
Sinclairpunkten) gewertet. In der MM v. Oster-
reich kdnnen nur die Athleten starten, die dem
OGV zum Jahresbeginn angegeben wurden.
Startet ein Verein mit zwei Mannschaften, wer-
den fir die erste Mannschaft die besten vier
Athleten abgestempelt, d.h. diese haben in der
2. Mannschaft keine Startberechtigung. Betragt
die Differenz der Punkteleistung zwischen dem
viert- und finftbesten Athleten fiinf Punkte
(oder weniger), kann der Verein den vierten
Athleten selbst benennen.

6) siehe Anhang ,Einteilung Mann-
schaftsmeisterschaft 2007

7) Vereine der BL Qualifikationsligen A,
B und C die It. OGV am Bundesligafinale teil-
nehmen, kdnnen nicht Landesmeister von
Wien, NO und OO werden und nehmen auch
nicht am Finale der Nationalliga (NL), Regio-
nalliga (RL), Oberliga (OL) und Unterliga (UL)
teil. Der Durchfihrungsmodus zur Ermittlung
des Titels ,Landesmeister* wird von den Lan-
desverbanden bestimmt.

8) Die drei BL Qualifikationsligen beste-
hen aus je drei Mannschaften, welche im Frih-
jahr in Hin- und Rickrunden gegeneinander
antreten. Die Gruppensieger der drei BLQ
ermitteln im Herbst in drei Finalrunden den
Sieger, bzw. Zweit- und Drittplatzierten der
Bundesliga 2007. Die Zweitplatzierten aus der
Vorrunde im Fruhjahr kdmpfen in drei Final-
runden in der Nationalliga (NL) Ost, die Dritt-
platzierten in der Regionalliga (RL) Ost.

In den Klassen Oberliga (OL) Ost, Unterliga
(UL) Ost und den Klassen 1 - 3 Ost kampfen
die Vereine in Hin - und Rickrunden ohne
Finale um den jeweiligen Klassensieger.

Fur die Finalkdmpfe um die Nationalliga (NL)
West, Regionalliga (RL) West, Oberliga (OL)

West und Unterliga (UL) West wird der Durch-
schnitt der zwei besten Vorrundenkampfe der
Qualifikationsligen West OO (QLW 0O0), Stmk.
(QLW Stmk.) und T/Vbg. (QLW T/Vbg.) zur
Einteilung genommen. Der Titel wird in zwei
Finalkdmpfen ermittelt.

9) Eine Mannschaft soll aus finf Athleten
die das Jugendalter erreicht haben, bestehen.
In einer Mannschaft kann nur ein Athlet ohne
Osterreichische Staatsbirgerschaft (Auslander)
an den Start gehen (siehe auch: OGV Bestim-
mungen/Ausléanderregelung). Ein Start mit
weniger als funf Athleten/Athletinnen ist még-
lich, doch muss mit mindestens vier Athleten
gestartet werden. Die in einer Mannschaft
wegen einer ev. erfolgten Leistungsgutschrift
ausfallenden Athleten koénnen durch andere
Starter - ohne Anrechnung ihrer Leistung auf
das Kampfgeschehen (d.h. au3er Konkurrenz)
eingesetzt werden. Ein spaterer Eintritt fehlen-
der Starter bei einem Kampf ist verboten.

10) Die Meisterschaft wird im olympischen
Zweikampf ausgetragen und nach dem derzeit
glltigen Punktesystem (Sinclair — Tabelle ab
2004 fur Manner, die auch fur Frauen in der
MM angewendet wird; beim Einsatz von Frau-
en wird der Sinclairfaktor um 0,4 erhdht) be-
wertet.

Berechnungsbeispiel mit dem Aufschlag von 0,4
Sinclairpunkte

Tamara Schadler Jahrgang 1986

52,5 kg Korpergewicht = 1,6322 Sinclairpunk-
te/Manner

ReiRen 52,5 kg / StoRen 67,5 kg / ZW 120,0 kg

ReiRen 52,5 kg x 2,0322 (1,6322+0,4) = 106,69 SP
StoRen 67,5 kg x 2,0322 (1,6322+0,4) = 137,17 SP
Zweikampf 106,69 SP +137,17 SP = 243,86 SP

Beim Einsatz von Jugendathleten der Jahr-
gange der 14-, bzw. 15-Jahrigen, erhalt die
Mannschaft einen Bonus von 50 Punkten (20
Reil3en, 30 StoRRen), fur den Einsatz von Ju-
gend Athleten der Jahrgange der 16- und 17-
Jahrigen erhalt die Mannschaft einen Bonus
von 30 Punkten (10 ReiRen, 20 StoRen). Sind
mehrere Jugendliche am Start, wird der hohere
Bonus gewahrt. Der Bonus wird aber nur far
max. einen Starter vergeben. Der Jugendbo-
nus gilt auch bei einem Totalversager.

11) Jeder Starter muss sich dem Schieds-
gericht gegeniiber mit einem gultigen Sport-
pass ausweisen. Bei Athleten ohne Osterrei-
chische Staatsbirgerschaft, die Inléandern
gleichgestellt sind, muss der vom OGV im
Sportpass angebrachte Vermerk vorhanden



sein. Ein Start ohne giltigen Sportpass ist
nicht maglich. Bei Vorlage eines ungiltigen
Sportpasses ist der Start durch das Schiedsge-
richt ausnahmslos zu untersagen.

Der gultige Sportpass muss vor Abwaa-
geschluss dem Schiedsgericht vorgelegt wer-
den. Das Nachbringen von Lizenzen nach
Ablauf der Abwaagezeit ist nicht gestattet.

Ein Sportpass ist gultig wenn

a) die Bestatigung vom OGV - Sekreta-
riat

b) ein Lichtbild, aus dem die Identitat
des Starters zweifelsfrei hervorgeht und
¢) bei Ausléndern, die Inlandern gleich-
gestellt sind, der OGV - Vermerk

im Sportpass vorhanden sind.

Fiur die rechtzeitige Ubergabe des richtigen
und giiltigen Sportpasses ist die Vereinsleitung
verantwortlich. Wird die Ungultigkeit des
Sportpasses nach Abwaageschluss festge-
stellt, darf der Athlet nicht an den Start gehen
bzw. ist das Ergebnis des betroffenen Athleten
sofort vom Schiedsrichter zu streichen.

12) Bei den Kampfen werden vergeben: 2
Punkte fur den Sieg; 1 Punkt fir das Unent-
schieden; 0 Punkte fir die Niederlage. Die
Platzierungen bzw. die Einteilung der Finalrun-
den der Mannschaften erfolgen nach Ab-
schluss aller Runden bzw. des Grunddurch-
ganges und werden aufgrund der erreichten
Punkteanzahl aus allen Kampfen vorgenom-
men.

Ist die Punkteanzahl gleich, dann ent-
scheiden (in dieser Reihenfolge):

a) die Differenz der Leistungspunkte

b) die héhere Anzahl der Siege

¢) der Siege Uber den Gegner (Resultat
aus beiden Kampfen)

d) die héhere Summe der Punkteleis-
tung aus beiden Kampfen

e) die hohere Summe der drei besten im
Laufe der Meisterschaft erzielten Leis-
tungen.

13) Die Kampfe sind am festgesetzten
Verbandstermin (Samstag) auszutragen. Als
Ausweichtermin gilt immer der vor diesem
Samstag liegende Freitag, bzw. der diesem
Samstag folgende Sonntag. Mit Einverstandnis
des Wettkampfgegners kdnnen diese Aus-
weichtermine - ohne vorherige Genehmigung
durch den OGV gewahlt werden. Terminande-
rungen sind dem OGV und dem Schiedsrich-
terobmann mindestens 14 Tage im Voraus zur
Kenntnis zu bringen. Aus diesem Schreiben

muss die Zustimmung beider Wettkampfgeg-
ner ersichtlich sein (Unterschrift und Vereins-
stempel). Eine Verschiebung der festgesetzten
Meisterschaftskampfe - ausgenommen der
Ausweichtermine Freitag oder Sonntag - ohne
Genehmigung des OGV auf andere Termine,
ist nicht erlaubt.

14) Fur Meisterschaftskampfe  werden
folgende variable Beginnzeiten festgelegt,
wobei der Heimverein das Recht hat, den Be-
ginn innerhalb der nachstehend angeflihrten
Zeit zu bestimmen. Diese Beginnzeiten mus-
sen jedoch fir die gesamte Meisterschaft mit
der Nennung fur die Mannschaftsmeisterschaft
dem OGV bekannt gegeben werden.

Samstag: Kampfbeginn zwischen 17:00 und 20:00 Uhr
Freitag: Kampfbeginn zwischen 19:00 und 20:00 Uhr
Sonntag: Kampfbeginn zwischen 15:00 und 17:00 Uhr

Im Einversténdnis mit dem Wettkampfgegner
kann um Verschiebung der Beginnzeit ange-
sucht werden. Ein solches Ansuchen muss
jedoch unter Vorlage des schriftlichen Einver-
standnisses des Wettkampfgegners, zumin-
dest 14 Tage vor Austragung des Kampfes
dem OGV und Schiedsrichterobmannern (-
bermittelt werden. Jede Verschiebung der
Beginnzeit erst am Kampftag selbst ist auch im
Einverstandnis beider Kampfpartner verboten.

15) Die Abwaage beginnt in jedem Fall 90
Minuten vor Kampfbeginn und endet 30 Minu-
ten vor dem Wettkampf. Nur zeitgerecht er-
schienene Starter haben Anrecht auf Abwaage
und nur solche dirfen gewogen werden. Als
zeitgerecht erschienen gelten nur Starter, die
sich bereits innerhalb der 60 Minuten Abwaa-
gezeit im wiegebereiten Zustand beim amtie-
renden Schiedsrichter gemeldet haben. Die
Abwaage der Starter hat vor Ablauf der Ab-
waagezeit zu erfolgen. Der Austausch auch
bereits gewogener Starter innerhalb der Ab-
waagezeit ist gestattet. Das Korpergewicht der
Starter ist bis auf 100 Gramm zu ermitteln. Die
Verwendung von Federwaagen ist verboten.
Der Zeitraum von 30 Minuten zw. Abwaa-
geschluss und Wettkampfbeginn dient der
Vorbereitung der Starter und des Schiedsrich-
ters. Ein Uhrenvergleich vor Beginn der Ab-
waage wird empfohlen. Verspéatet erscheinen-
de Mannschaften (jedoch nicht Einzelathleten)
kénnen antreten, wenn sie sich vor Kampfbe-
ginn beim Gegner melden, doch sind in sol-
chen Fallen dem OGV Meldungen in schriftli-
cher Form zu (bermitteln. Der OGV priift die
Verspatungsgrinde und entscheidet Uber die
Anerkennung der Leistung.



16) Der in der Paarung erstgenannte Ver-
ein ist immer der veranstaltende Verein. Dieser
Verein ist fur die ordnungs- und bestimmungs-
gemafe Durchfihrung des Wettkampfes ver-
antwortlich. Bei einem Lokalwechsel im Laufe
der Meisterschaft sind der OGV und alle Ver-
eine der Klasse unverzuglich schriftlich zu
informieren. Wurde dieser Verpflichtung durch
einen Verein nicht, oder nicht zeitgerecht ent-
sprochen, so gehen alle Folgen zu seinen
Lasten.

17) Tritt zu einem festgesetzten Meister-
schaftskampf wegen Abwesenheit des anrei-
senden Vereines nur der veranstaltende Ver-
ein an, so wird diesem die Meisterschaftsleis-
tung mit 6:0 Leistungspunkten und 2 Gutpunk-
ten gewertet. Die Leistung des veranstaltenden
Vereines muss auch im Alleingang abgenom-
men werden. Tritt jedoch der veranstaltende
Verein trotz zeitgerechter Anwesenheit und
Vollzahligkeit des anreisenden Vereines nicht
an, so hat eine Leistungsabnahme des anrei-
senden Vereines im Alleingang nur dann zu
erfolgen, wenn die einwandfreie und kostenlo-
se Durchfiihrung des Wettkampfes gewahrleis-
tet ist. In solchen Fallen ist dem OGV schrift-
lich Meldung zu machen.

18) Ein Verein, der aus eigenem Verschul-
den zu zwei Meisterschaftskampfen nicht an-
tritt, wird wegen mangelnder Aktivitat aus der
Meisterschaft ausgeschlossen und es werden
alle bis zum Ausscheiden erzielten Ergebnisse
gestrichen. Tritt eine Mannschaft freiwillig wah-
rend einer MM aus, oder wird sie wegen man-
gelnder Aktivitat aus der MM ausgeschlossen,
und nennt sie fur das darauf folgende Jahr
eine Mannschaft fur die MM, bleibt diese
Mannschaft voraussichtlich in der gleichen
Klasse in der sie vor dem Ausschei-
den/Ausschluss eingeteilt war. Die endglltige
Entscheidung bleibt dem OGV Vorstand (ehe-
mals: Prasidium) vorbehalten. Bei Nichtantre-
ten zu einem Meisterschaftskampf ist eine
Strafgebihr von € 100,- (gilt fur alle Klassen)
zu bezahlen.

19) Bei Nichterscheinen eines nominierten
Schiedsrichters zu einem Wettkampf missen
sich die beteiligten Vereine auf einen Ersatz
aus anwesenden, lizenzierten Schiedsrichtern
einigen. Bei Nichteinigung muss jeder der be-
teiligten Vereine einen Schiedsrichter vor-
schlagen, Uber den das Los entscheidet. Bei
Verletzung dieser Bestimmung durch einen
Verein tritt Punkteverlust ein.

20) Die vom Schiedsrichter bestatigte
Wettkampfliste (Kopie) ist vom veranstaltenden

Verein unverziiglich an den OGV per Post,
bzw. per E-Mail zu schicken, oder zu faxen.

21) Fiur Athleten, die in einem vom OGV
oder Landesverband aufgestellten Kader auf
einen internationalen Einsatz vorbereitet wer-
den, oder die an einem Meisterschaftstermin
bei einer vom OGV oder Landesverband be-
schickten internationalen Konkurrenz als Star-
ter oder Funktionar teilnehmen, kann aus-
nahmslos der OGV Sportwart eine Leistungs-
gutschrift erteilen. Werden mehr als zwei Leis-
tungsgutschriften fir eine Mannschaft bean-
tragt, ist der Wettkampf verbindlich auf einen
anderen Termin zu verschieben. Fir die recht-
zeitige Vereinbarung der Verschiebung ist
jener Verein, der die Leistungsgutschriften
beantragt, verantwortlich. Die gegnerische
Mannschaft ist jedoch verpflichtet, einer Ver-
schiebung zuzustimmen. Wird eine solche
Leistungsgutschrift vergeben, so wird die Zwei-
kampfleistung - bei der mindestens ein gliltiger
Reil3- u. StolRversuch erzielt wurde - des letz-
ten Wettkampfes herangezogen.

22) Alle Athleten einer Mannschaft miissen
bei der Bekanntgabe des Endresultates in der
Sportkleidung (Trainingsanzug oder Dress) auf
der Treppe erscheinen. Ist es einem Athleten
nicht méglich, bei der Bekanntgabe des Resul-
tates auf der Treppe zu erscheinen, so hat er
den Grund dem Schiedsrichter - bei dem er
sich auch abzumelden hat - bekannt zu geben.
Wird diese Bestimmung auch nur von einem
Athleten nicht eingehalten, wird der betroffene
Verein mit einer Geldstrafe von € 100.- belegt.
Alle Strafgebiihren, die vom OGV vorgeschrie-
ben wurden, missen vor dem nachsten Meis-
terschaftskampf an den OGV entrichtet wer-
den. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung
werden alle Resultate bis zur Bezahlung der
Strafe auf ein 6:0 fir den jeweiligen Gegner
abgeandert.

Das Schiedsgericht wird angewiesen, Versto-
Re nicht nur auf der Wettkampfliste zu vermer-
ken, sondern zusétzlich unverziiglich den OGV
Schiedsrichterobmann, bzw. ein anderes Mit-
glied des OGV Vorstandes telefonisch zu ver-
standigen.

23) Die authentische Auslegung dieser
Durchfuhrungsbestimmungen fir die Mann-
schaftsmeisterschaft ist ausschlieRlich Sache
des OGV Vorstandes.

Fir den OGV
Ludwig Schadler,

OGV Sportwart
Janner, 2007



	ÖSTERREICHISCHER GEWICHTHEBERVERBAND

